
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 10.11.2003 

 Vorlage Nr. 03/0521 
Federf. Stadtamt: Zentraler Betriebshof Gladbeck 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Werksausschuss/ZBG Erster Beigeordneter Dr. 

Andriske 

17.11.2003  

Rat Ratsherr Zeller 11.12.2003  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Straßenreinigungusgebühren 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Nach der als Anlage 1 beigefügten Gebührenbedarfsberechnung 2004 beträgt der Gebühren-
bedarf für die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung  834.535 €. 
 
Der Gebührensatz von z.Zt. 2,38 Euro je laufender Meter Straßenreinigung ändert sich nach 
der in Anlage 2 aufgestellten Berechnung nicht.  
 
Innerhalb der letzten 5 Jahre sind damit trotz Lohn- und Energiekostensteigerungen Gebühren 
nicht mehr angehoben worden, in 3 Jahren sogar gefallen. Der Gebührensatz ist der niedrigste 
seit 8 Jahren. 
 
Der Gebührenbedarf wäre noch geringer bei Einsatz der gesamten vorhandenen Rücklagen.  
Der Gebührenausgleichsposten aus dem Jahr 2001 in Höhe von 60.000 € wird völlig aufgelöst. 
Aus 2002 verbleiben noch in der Rücklage 78.662, die zum Ausgleich von unkalkulierbarem 
Wintereinsatz und zur weiteren Gebührenstabilität in Folgejahren verwendet werden soll. 
 
Der Gebührenbedarfsberechnung sind Erläuterungen zu den Konten beigefügt. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

I.  Investitionen (jährlich)          _______keine___________ 
 
    Zuschüsse Dritter ______________________ 
 
    Eigenmittel ______________________ 
 
II. Folgekosten _______keine___________ 
    
    Betriebskosten ______________________ 
 

    Kalkulatorische Kosten (jährlich) ______________________ 
 
 



- 2 - 
Beschlussentwurf: 
 
Der Rat der Stadt Gladbeck nimmt die als Anlage 1 beigefügte Gebührenbedarfsberechnung 2004 
sowie die Gebührensatzberechnung für die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung“  (An-
lage 2) zur Kenntnis und billigt sie. 
Eine Gebührenänderung ergibt sich hierdurch nicht. 
 
 
 
 
Anlagen  
Gebührenbedarfsberechnung (Anlage 1) 
Berechnung des Straßenreinigungsgebührensatzes (Anlage 2) 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

 Schwerhoff 
 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


